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Hinweis: Bei den nachfolgend grau hinterlegten Textpassagen handelt es sich um die we-
sentlichsten Ergänzungen oder Anpassungen zum letzten veröffentlichten Stand dieser 
Fachinformation. 

Bodenuntersuchungen und Nährstoffuntersuchungen 

von organischen Düngern, einschließlich Wirtschaftsdün-

gern, nach Düngeverordnung 

Vorgaben des LfULG und empfohlene Labore 

 

Bodenuntersuchungen: 

Die Bodenprobenahmen und – Untersuchungen zur Ermittlung der im Boden verfügbaren 
Nährstoffmengen (Stickstoff und Phosphat) sind nach § 4 Abs. 4 Düngeverordnung (DüV) 
nach Vorgaben der nach Landesrecht zuständigen Stelle durchzuführen. 

Die entsprechenden Vorgaben des Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) in Abstimmung mit der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und 
Landwirtschaft (BfUL) für die Bodenuntersuchungen nach DüV sind im Internetauftritt des 
LfULG unter: https://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-
20300.html verfügbar. 

Für Bodenuntersuchungen werden alle Untersuchungseinrichtungen empfohlen, die für Bo-
denuntersuchungen nach den abfallrechtlichen Bestimmungen (Bioabfallverordnung, Klär-
schlammverordnung) für den Teilbereich 2.3 notifiziert sind oder die erfolgreich an den ent-
sprechenden Parametern an dem Länderübergreifenden Ringversuch Boden, Bereich Abfall, 
(LÜRV-A) teilgenommen haben. 

Notifizierte Untersuchungseinrichtungen sind im Recherchesystem Messstellen und Sach-
verständige (ReSyMeSa) veröffentlicht. 

Auf der Internetseite des ReSyMeSa finden Sie im 
► Modul Abfall 
► Recherche - nach Kriterien 

Auswahlkriterium 2.3 (Boden - Physikalische Parameter, Phosphat) 
alle für dieses Kriterium aktuell notifizierten Labore. 
 

www.resymesa.de/ReSyMeSa/Stelle/SucheKriterien?modulTyp=AbfallStelle  
 
Für die Suche markieren Sie den Untersuchungsbereich 2.3 
 
 
und wählen ggf. auch nach dem Geschäftssitz (z.B. Sachsen - SN, angrenzende Bundes-
länder usw.) aus. 
 

Im Rechercheergebnis finden Sie durch Anklicken der Untersuchungseinrichtung weitere De-
tails (Adressen, Kontaktdaten, Befristung der Notifizierung usw.). 

Für Bodenuntersuchungen, die ausschließlich zum Nachweis der Untersuchungsvorgaben 
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nach Düngeverordnung dienen, sind ebenso Labore anerkannt, die von der Deutschen Ak-
kreditierungsstelle (DAkkS) für entsprechende Untersuchungen/Methoden akkreditiert sind. 
Eine Laborsuche der akkreditierten Labore kann unter folgendem Link durchgeführt werden: 

https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html 

Bei Art der Konformitätsbewertung ist „Prüflaboratorium“ auszuwählen. Über „Standort“ kann 
die Suche räumlich und über „Bereiche“ (Abfall, Boden/Altlasten) thematisch eingeschränkt 
werden. 

In der Suchmaske „Suchbegriff“ können für die angeführten Untersuchungsparameter die fol-
genden Suchbegriffe eingetragen werden: 

Untersuchungsparameter:  Suchbegriff(e)/Methoden: 

Nmin im Boden:   DIN 19746 

     VDLUFA I, A 6.1.4.1 

P/P2O5 im Boden:   VDLUFA-Methodenbuch, Band I, Methode A 6.2.1.1 

     VDLUFA-Methodenbuch, Band I, Methode A 6.2.1.2 

     DIN EN ISO 10304-1 (07.09) 

     DIN ISO 22036 (06.09) 

Nährstoffuntersuchungen von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln, ein-
schließlich Wirtschaftsdüngern: 

Nach § 3 Abs. 4 Satz 1 darf ein Aufbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub-
straten und Pflanzenhilfsmitteln nur erfolgen, wenn vor dem Aufbringen ihre Gehalte an Ge-
samtstickstoff, verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat auf 
Grund vorgeschriebener Kennzeichnung, auf Grundlage von Daten der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle (Richtwerte für Nährstoffgehalte organischer Dünger des LfULG) oder an-
hand wissenschaftlich anerkannter Messmethoden festgestellt worden sind.  

Darüber hinaus dürfen in mit Nitrat belasteten Gebieten in Sachsen gemäß § 2 Nr. 1 Sächsi-
sche Düngerechtsverordnung (SächsDüReVO) Wirtschaftsdünger sowie organische und or-
ganisch-mineralische Düngemittel, bei denen es sich um Gärrückstände aus dem Betrieb ei-
ner Biogasanlage handelt, nur aufgebracht werden, wenn die genannten Nährstoffgehalte 
anhand wissenschaftlich anerkannter Messmethoden festgestellt worden sind (ausgenom-
men Festmist und Kompost). 

Die entsprechenden Vorgaben des LfULG in Abstimmung mit der BfUL für die Nährstoffun-
tersuchung von Wirtschaftsdünger nach DüV sind im Internetauftritt des LfULG unter: 
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html 
verfügbar. 
 
Für den Fall der Untersuchung von organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln, 
einschließlich Wirtschaftsdüngern, auf Gesamtphosphat, Gesamtstickstoff und Ammonium-
Stickstoff können Untersuchungseinrichtungen empfohlen werden, die von der Bundesgüte-
gemeinschaft Kompost e.V. (BGK) anerkannt sind, eine Notifizierung nach Fachmodul Abfall 
für den Teilbereich 1.4 (Klärschlamm, physikalische Parameter, Nährstoffe) oder die eine Ak-
kreditierung durch die DAkkS für die anzuwendenden Methoden besitzen.  
 
https://www.kompost.de/service/labore 
Es handelt sich jedoch nicht um eine abschließende oder erschöpfende Aufzählung geeigne-
ter Labore, da auch andere Labore ihre Fachkompetenz nachweisen können und daher in 
Betracht kommen. 
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